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(3) Mit dem Verlust der Fähigkeit, öffentliche Äm
ter zu bekleiden, verliert der Verurteilte zugleich die 
entsprechenden Rechtsstellungen und Rechte, die er 
innehat.

(4) Mit dem Verlust der Fähigkeit, Rechte aus öf
fentlichen Wahlen zu erlangen, verliert der Verurteilte 
zugleich die entsprechenden Rechtsstellungen und 
Rechte, die er innehat, soweit das Gesetz nichts ande
res bestimmt.

(5) Das Gericht kann dem Verurteilten für die 
Dauer von zwei bis zu fünf Jahren das Recht, in 
öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu stim
men, aberkennen, soweit das Gesetz es besonders vor
sieht.

§32
(1) Der Verlust der Fähigkeiten, Rechtsstellungen 

und Rechte wird mit der Rechtskraft des Urteils 
wirksam.

(2) Die Dauer des Verlustes einer Fähigkeit oder 
eines Rechtes wird von dem Tage an gerechnet, an 
dem die Freiheitsstrafe verbüßt, verjährt oder erlas
sen ist. Ist neben der Freiheitsstrafe eine freiheits
entziehende Maßregel der Sicherung und Besserung 
angeordnet worden, so wird die Frist erst von dem 
Tage an gerechnet, an dem auch die Maßregel erle
digt ist.

(3) War die Vollstreckung der Strafe, des Straf
restes oder der Maßregel gerichtlich oder im Gnaden
wege ausgesetzt, so wird in die Frist die Zeit der Aus
setzung eingerechnet, wenn nach deren Ablauf die 
Strafe oder der Strafrest erlassen wird oder die Maß
regel erledigt ist.

§33
(1) Das Gericht kann nach § 31 Abs. 1, 2 verlorene 

Fähigkeiten und nach § 31 Abs. 5 verlorene Rechte 
wiederverleihen, wenn

1. der Verlust die Hälfte der Zeit, für die er dauern 
sollte, wirksam war und

2. zu erwarten ist, daß der Verurteilte künftig 
keine vorsätzlichen Straftaten mehr begehen wird.

(2) In die Fristen wird die Zeit nicht eingerechnet, 
in welcher der Verurteilte auf behördliche Anordnung 
in einer Anstalt verwahrt worden ist.
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(4) Mit der Aberkennung staatsbürgerlicher Rechte 
verliert der Verurteilte dauernd seine aus staatlichen 
Wahlen hervorgegangenen Rechte, seine leitenden 
Funktionen auf staatlichem, wirtschaftlichem und kul
turellem Gebiet sowie seine staatlichen Würden, Titel, 
Auszeichnungen und Dienstgrade. Für die Zeit der 
Aberkennung verliert der Verurteilte das Recht, in 
staatlichen Angelegenheiten zu stimmen, zu wählen 
und gewählt zu werden.

(3) . . . (bei § 31 Abs. 2 StGB West) Die Aberken
nung wird mit der Rechtskraft des Urteils wirksam;

ihre Dauer wird vom Tage der Entlassung aus dem 
Vollzug an berechnet.

Hat der Verurteilte während des Vollzugs der 
Freiheitsstrafe und danach sich verantwortungsbe
wußt verhalten und durch besondere Leistungen be
währt, kann die Dauer der Aberkennung durch Be
schluß des Gerichts verkürzt werden. Die gesellschaft
lichen Organisationen und unter ihrer Mitwirkung die 
Kollektive der Werktätigen können entsprechende An
träge stellen. . . . (bei § 31 Abs. 2 StGB West)

§ 34—36 
(weggefallen)


